
V iele Menschen in Deutsch-
land haben das (falsche) Vor-
urteil, dass es sich bei Wasser-

stoff um einen besonders explosiven 
und gefährlichen Energieträger han-
delt. Allerdings kann sich das Gas nur 
mit einem Oxidator (beispielsweise 
reinem Sauerstoff, Luft oder Chlor) in 
einem bestimmten Volumenverhältnis 
zum Wasserstoff und einer Zündquel-
le entzünden. Die unteren Explosions-
grenzen (UEG) liegen bei Wasserstoff 
(ca. 4 Volumenprozent (Vol.-%)) und 
Methan (ca. 4,4 Vol.-%) dicht beiei-
nander. Sobald aber bei der oberen 
Explosionsgrenze (OEG) bei Erdgas 
17 Vol.-% und bei Wasserstoff rund 
77 Vol.-% vorhanden sind, kann sich 
Erdgas bzw Wasserstoff nicht mehr 
entzünden bzw. explodieren, da da-
zu die Menge an Sauerstoff nicht aus-
reicht. Für die Personensicherheit ist 
daher im Allgemeinen nur die untere 
Explosionsgrenze maßgebend.

Die Aufstell- und Installationsbedin-
gungen der Gasinfrastruktur hinsicht-
lich der häuslichen Wasserstoffnut-
zung werden sich nicht von denen mit 
Erdgas unterscheiden. In den kleins-
ten Räumen, in denen der Energieträ-
ger zu Einsatz kommt, muss auf eine 
ausreichende Be- und Entlüftung ge-

achtet werden. Da Wasserstoff 14-mal 
leichter als Luft ist und sich schnell 
verflüchtigt, verringert sich die Ex-
plosionsgefahr. Eine nicht zu unter-
schätzende Gefahr besteht gleichwohl 
in der Geruchslosigkeit des Wasser-
stoffs, weswegen Lecks oft nicht be-
merkt werden. Als Erkennungs- und 
Warnmaßnahme wird daher, wie auch 
schon zuvor beim Erdgas, ein Geruchs-
mittel (Odorierung) beigemischt. Un-
erwartete Komplikationen können wie 
bei jedem anderen Brennstoff auftre-
ten. Doch ein Einsatz von reinem H2 
unter Beachtung der Sicherheitsregeln 
zieht keine Gefahr oder Einschränkun-
gen im Vergleich zu Erdgas nach sich 
[6, 7, 12, 16].

Umsetzung der Gasumstellung 

Die Umstellung der Gasgeräte auf 
Wasserstoff erfolgt, wie bei vergange-
nen Gasumstellungen wie beispiels-

weise von Stadt- zu Erdgas bis Ende 
der 1970er-Jahre, nach den gesetzli-
chen und behördlichen Bestimmun-
gen des Energiewirtschaftsgesetzes 
und den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik, speziell nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt G 680 „Erhebung, 
Umstellung und Anpassung von Gas-
geräten“. Namhafte Hersteller haben 
angekündigt, bereits ab diesem Jahr 
„H2-ready“-Geräte auf den Markt zu 
bringen. Diese Geräte lassen sich mit 
geringem Aufwand vom Erdgas (bzw. 
Erdgas-Wasserstoff-Gemisch) auf rei-
nen Wasserstoff adaptieren.

Mehr Details können hierzu aus einem 
DVGW-Factsheet mit dem Titel „Hei-
zen mit Wasserstoff“ [15] entnom-
men werden. 

Für eine Umstellung auf Wasserstoff 
ist durch den Netzbetreiber zu prü-
fen, welche bestehenden Gasnetzab-
schnitte auf 100 Vol.-% Wasserstoff 
umstellbar sind, bzw. zu planen, wel-
che neuen Wasserstoffnetzstränge nö-
tig sind. Für eine fließende Umgestal-
tung ist ein Konzept zu entwickeln, so-
dass eine wirtschaftliche Umstellung 
auf „H2-ready“-Prozesse im Gebiet er-
folgt. Liegt ein Gasnetzgebietstrans-
formationsplan (GTP) des lokalen 

Wasserstoff in der häuslichen 
 Anwendung – Standortbestimmung für 
die zukünftige Gebäudebeheizung (Teil 2)

Der Energieträger Wasserstoff soll bei der Dekarbonisierung und dem Erreichen der Klimaschutzziele in Deutschland 
in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Neben dem Industrie- und Verkehrssektor ist sein Einsatz auch im häuslichen 
Bereich – und hier speziell in der Wärmeversorgung – angedacht. Nachdem der erste Teil dieses Fachbeitrags u. a. 
einen Überblick über die bereits vorhandenen Erkenntnisse aus Forschung und Regelsetzung bezüglich des häus-
lichen Wasserstoffeinsatzes gegeben hat, beschäftigt sich der vorliegende zweite Teil vor allem mit der Umsetzung der 
Gasumstellung sowie dem Stand des technischen Regelwerkes der „Normungsroadmap Wasserstofftechnologien“.

von: Kai-Uwe Schuhmann, Holger Stange, Dennis Klein, Christian Wiedenhöft (alle: DVGW e. V.) &   
Andreas Strauß (DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie)

Der erste Teil dieses Fachbeitrags ist in 
der Aprilausgabe (4/2024) dieser Fach-
zeitschrift erschienen. Die Nummerie-
rung der Abbildungen schließt unmittel-
bar an diesen ersten Teil an.
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GEG ab 1.1.2024 (5-jährige Übergangsfrist)

∙

∙ ∙

∙

∙

Weiterbetrieb aller Heizungen
bis 2045 möglich

ab 2045: Pflicht auf Betrieb
mit 100 % erneuerbarer Energie
(EE)

Kein Wärmeplan vorhanden
bis 2026/28:

1:1-Austausch

Aber: Bei Öl/Gas verpflichtende
Beratung über Kosten und Risiken

EE-Anteile bilanziell einzuhalten: 

2029: 15 % EE
2035: 30 % EE
2040: 60 % EE
2045: 100 % EE

Umsetzung des GEG erst nach Verfügbarkeit der kommunalen Wärmeplanung

Wärmeplan vorhanden:
> 100.000 Einwohner ab 30.06.2026 
< 100.000 Einwohner ab 30.06.2028

Option 1: H2-Netz
Einbau von „H2-ready-Heizung“

Option 2: Wärmenetz
Einbau jeglicher Heizung, spät. nach 10 Jahren 
Anschluss an Netz mit mind. 65 % EE und 
voraussichtlich Ausbau des konventionellen 
Gasgerätes

Option 3: Regionen ohne netzgebundene 
Wärmeversorgung
65 % EE sind durch übrige Optionen zu realisieren

Bei Einbau von Gas- und Ölgeräten gilt verpflichtende Energieberatung.

Heizung kann
repariert werden

Heizung kann nicht repariert werden

B

Gasnetzbetreibers vor, so können die Aspekte dort entnom-
men werden. In der Praxis wird der Netzbetreiber ein Um-
stellunternehmen damit beauftragen, die Erhebungen und 
nachfolgende Umstellungen der Gasgeräte durchzuführen. 
Umstellungs- oder Anpassungsarbeiten an Gasgeräten dür-
fen nur durch den Netzbetreiber im Versorgungsgebiet oder 
durch zertifizierte Unternehmen (siehe DVGW-Arbeitsblatt 
G 676) ausgeführt werden. Parallel muss auch die Gasleitung 
im Gebäude auf Wasserstofftauglichkeit überprüft und verifi-
ziert werden. In der Regel wird dieser Schritt durch eine ent-
sprechende Gebrauchsfähigkeitsprüfung, unter Beachtung 
der wasserstoffspezifischen Gegebenheiten, erfolgen.

Aus organisatorischer Sicht erfordert die Umstellung eine 
detaillierte Vorbereitung. Aufgrund der zeitintensiven Ma-
terialdisposition, hervorgerufen durch Bestell- und Liefer-
zeiten, muss die Erfassung des Gerätebestandes durch die 
Versorger rechtzeitig beginnen. Die durch den Netzbetrei-
ber versorgten Kunden werden in Regionen bzw. Bezirke 
eingeteilt und gezielt über die geplanten Maßnahmen in-
formiert.

Liegt bereits eine (z. B. auf Basis der Gasnetzgebietstrans-
formationsplans (GTP) erstellte) kommunale Wärmepla-
nung vor, die in Abstimmung mit dem lokalen Gasnetz-
betreiber auch die Option Wasserstoffnetze beinhaltet, so 
können in diesen Gasnetzen auch nach dem Jahr 2026 „H2-
ready“-Gasgeräte installiert werden, wenn eine entspre-
chende Beratung nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
erfolgt ist. „H2-ready“-Gasgeräte dürfen auch nach 2026 
übergangsweise mit fossilem Erdgas betrieben werden. Eine 

weitere Voraussetzung ist, dass ein verbindlicher und von 
der Bundesnetzagentur genehmigter Fahrplan für die Um-
stellung des örtlichen Gasnetzes auf Wasserstoff in der Ge-
meinde vorliegt. [9–11, 13–15, 17]

Stand des technischen Regelwerkes – 
 Normungsroadmap H₂-Technologien 

Um die vollständige H2-Readiness des Regelwerkes und der 
Gesetzgebung zeitnah zu gewährleisten, führt die „Nor-
mungsroadmap Wasserstofftechnologien“ bis 2025 eine 
umfangreiche Bestands- und Bedarfsanalyse hinsichtlich 
der vorhandenen und der noch erforderlichen Gesetze, Vor-
schriften, Regelwerke und Normen für Wasserstoff durch. 
Zwischenstände der Normungsroadmap werden permanent 
publiziert und sind öffentlich über die Internetplattform 
„DIN.ONE“ zugänglich. Ein schon erreichter und wesentli-
cher Meilenstein ist das „Normen- und Regelwerksverzeich-
nis H2-Technologien“, in dem alle schon veröffentlichten 
Dokumente, welche bereits als „H2-ready“ gelten, zur Ver-
fügung stehen.

Die Arbeitsgruppen (AG) der Normungsroadmap mit dem 
größten direkten Einfluss auf den häuslichen Gebäude-
sektor sind die AG „Häusliche Anwendungen“ und die AG 
„ Bauteile für Anwendungen und Technologien“. Für  diese 
Bereiche sind momentan insgesamt noch ca. 90   Bedarfe 
von Regelwerken und Normen bezüglich der Anpassung 
auf eine „ H2-Readiness“ zu überarbeiten. Zudem sind 
über diese Datenbank schon um die 70 „H2-ready“- fähige 
 Dokumente verfügbar (Stand: November 2023).  Positiv 

Abb. 3: Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes
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 hervorzuheben ist außerdem, dass die 
Wasserstoffbrennstoffzelle für die 
häusliche Anwendung technisch und 
regelwerksseitig weit fortgeschritten 
ist. Für die speziellen Themen wie 
Wasserstofflagerung, den spezifischen 
Sicher heitsanforderungen und zur 
Rege lungstechnik existieren  separate 
Ar beitsgruppen. Dringende regel-
werksseitige Bedarfe konnten bereits 
über die Ergänzung der „Technischen 
Regel für Gasinstallation“ (DVGW-
Arbeitsblatt G 600 bzw. TRGI) durch 
den „Leitfaden zur H2-Readiness für 
Gasanwendung“ (DVGW-Merkblatt 
G 655) und über die Anpassung der 
nationalen Gasbeschaffenheitsrege-
lungen (DVGW-Arbeitsblatt G 260) 
abgedeckt werden. Diese  Dokumente 
dienen der kurzfristigen Absicherung 
der Anwendbarkeit des DVGW-Regel-
werkes für die häuslichen Gaswendun-
gen im Rechtsrahmen des Energiewirt-
schaftsgesetzes bzw. baurechtlicher 
Vorgaben. Gemeinsam mit dem be-
stehenden Regelwerk für Erdgas wer-
den die Grundlagen für die Bewertung 
und Abnahme aller Elemente der Gas-
anwendungen für den Betrieb mit Was-
serstoff und Gasen mit Wasserstoffan-
teilen gebildet. Die Gesamtadaption 
der „Technischen Regel für Gasins-
tallation“ auf Wasserstoff stellt noch 
einen elementaren offenen Bedarf der 
Regelwerksanpassung dar. Des Weite-
ren steht die Überarbeitung der euro-
päischen Norm „Prüf gase, Prüfdrücke 
und Geräte kategorien“ (DIN EN 437) 
hinsichtlich der Anpassung der 2. Gas-
familie auf Erdgas-Wasserstoff-Gemi-
sche und einer neuen 5. Gasfamilie für 

Wasser stoff im Vordergrund. Die Nor-
men für „Heizkessel für gasförmige 
Brennstoffe“ (DIN EN 15502-1, insbe-
sondere Brennwertkessel) und sämtli-
che Regel werke für Gasgeräte kommen 
als nötige Anpassungsbedarfe hinzu.

Bei den Bauteilen sind insbesondere 
die Normen für Elasto mer-Werkstoffe 
für Dichtungen und Membranen 
für Gasgeräte und  -anlagen relevant 
(wie z. B. die Normen DIN  EN  549, 
DIN  EN  682, DIN  3535-6 und 
DIN  EN  751). Die mittlerweile er-
arbeiteten Zertifizierungsprogramme 
 dienen zur übergangsweisen Qualifi-
zierung für all die technischen Berei-
che, in denen noch kein „H2-ready“-fä-
higes Regelwerk existiert. Daher wur-
den Dokumente zur „Verträglichkeit 
und Permeationseigenschaften von 
Elastomerwerkstoffen für Dichtun-
gen und Membranen für einen Gehalt 
von bis zu 100 Prozent Wasserstoff“ 
(ZP  5101) und die „Ergänzungsprü-
fungen für Heizkessel für gasförmige 
Brennstoffe bis zu einem Wasserstoff-
gehalt von 100 Vol.-% bzw. 20 Vol.-%“ 
(ZP  3100.100 bzw. ZP  3100.20) er-
stellt. Der Anwendungsbereich der 
Armaturen wird durch die ZP „Ergän-
zungsprüfungen für Armaturen für 
gasförmige Brennstoffe für einen Was-
serstoffgehalt von bis zu 100 Vol.-%“ 
(ZP 4110) temporär abgedeckt. Diese 
Dokumente können über die Home-
page der DVGW CERT GmbH einge-
sehen werden.

Auf der Gesetzesebene sind z. B. die 
europäischen ECO-Design- Richtlinie 

für Gasgeräte auf den Energieträger 
Wasserstoff anzupassen. Auch be-
stehen noch vereinzelt Lücken in den 
baurechtlichen Anforderungen zur pri-
vaten Erzeugung, Nutzung und Spei-
cherung von Wasserstoff, wie z. B. den 
Bauordnungen und Feuerungsverord-
nungen der Länder. Die diesbezüg-
lichen Musterverordnungen wurden 
bereits erarbeitet und befinden sich 
in der finalen Abstimmung/Freigabe. 
Ein Nachfolger der BGR 100-500 (Ka-
pitel 2.31) steht ab diesem Jahr bereit 
und wird durch den Mitte 2023 veröf-
fentlichten Artikel des „Fachbereichs 
 AKTUELL“ zum Thema „Gefährdun-
gen und Schutzmaßnahmen bei Arbei-
ten im Bereich von Wasserstoffanla-
gen und -leitungen“ ( FBETEM-007) 
ergänzt. Zugleich beschäftigt sich die 
AG „Wasserstoffsicherheit“ der Nor-
mungsroadmap Wasserstofftechno-
logien mit den sicherheitsrelevanten 
Aspekten und Fragestellungen. Die 
AG „Industrielle Anwendungen“ be-
fasst sich außerdem mit dem Wasser-
stoffeinsatz in der Industrie. Auf diese 
beiden Gremien soll hier nicht explizit 
eingegangen werden. Die Abbildung 4 
spiegelt die Struktur und Arbeits weise 
der Organisation der NRM  wider 
 [7–10].

Fazit 

Die Ergebnisse aus den Forschungs-
berichten und den daraus gesammelten 
Erkenntnissen lassen die Schlussfolge-
rung zu, dass die Wasserstofftauglich-
keit bestehender Bauteile und Kompo-
nenten technisch bereits geben ist. B

Die Mai-Ausgabe der „bbr Leitungsbau | Brunnenbau | Geo-
thermie“ (05/2024) erscheint mit einem SPEZIAL Bohrtechnik/
Spezialtiefbau und Fachbeiträgen, u. a. zu folgenden Themen:

Kostenloses Probeheft unter: info@wvgw.de

• Instandsetzung von Dämmen und Deichen in den USA

•  Rechnergestützte Auswertung von Brunnenbohrlochmessungen

• Neuartiges Bohrverfahren für die Oberflächennahe Geothermie

SPEZIAL
Bohrtechnik/
Spezialtiefbau
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Themenbereich Ist die Technik „H₂-ready“? Ist das Regelwerk „H₂-ready“?

Leitungsanlagen  
in Privatgebäuden G 655 ergänzt G 600, bis diese „H₂-ready“ ist. 

Gasgeräte
Aber: Tausch Altgeräte gegen „H₂-ready“-Geräte nötig!

Auf Basis der GasgeräteVO und ZPs sind  
Gerätezertifizierungen bereits möglich. 

Ab 2024 z. B. DIN EN 15502-1, DIN EN 16905

H₂-Brennstoffzelle  
zur häuslichen Anwendung auf Basis bestehender Regelwerke,  

u. a. DIN EN 62282 (Reihe)

Gaszähler Aber: zusätzliche Herstellerbestätigung erforderlich; 
ggf. Geräteaustausch 

auf Basis bestehender Regelwerke und G 221, PTB TR 
G19 bzw. G 685 (Reihe). Ab 2026: DIN EN 17526

Dichtungen,  
Hilfsstoffe für Bauteile Abschließende Untersuchungen in Bezug auf  

Permeation. Funktionale Eignung gegeben/bestätigt.

Ab 2025 u. a. DIN EN 549, DIN 3535-6, DIN EN 377, 
DIN EN 751 (Reihe), DIN 3386, DIN EN 682, DIN 3384

Gasströmungswächter Ab 2025 u. a. DIN 30652 (Reihe), 
DIN 3376-1/-2

Gasdruckregler von  
Gasgeräten

Ab 2025 u. a. CEN TR 17924, EN 126, 
EN 88, EN 161, EN 298

Absperrarmaturen
auf Basis bestehender Normen bzw. ZP 4100 

Tabelle 1: H₂-Readiness von Technik und Regelwerk der häuslichen Anwendung (Stand: Februar 2024)
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 Diverse Hersteller sind schon mit mög-
lichen Lösungen am Markt oder schlie-
ßen in den nächsten Jahren die Lücken. 
Auch die Netze sind bereits größten-
teils „H2-ready“ und Wasserstoffge-
mische mit bis zu 20 Vol.-% bereiten 
meist keine Probleme. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, dass die Leitungen 
und Gasgeräte entsprechend den ge-
setzlichen wie auch regelwerksseitigen 
Vorgaben eingestellt, betrieben und ge-
wartet werden. Für den zukünftigen 
Einsatz von reinem Wasserstoff in der 
Hausinstallation muss der Tausch des 
konventionellen Gasgerätes gegen ein 
„H2-ready“-Gerät und ggf. der Wech-
sel des Gaszählers (ab 20 Kilowatt) auf 
einen Gaszähler einer Dimension grö-
ßer vollzogen werden.

Wasserstoff-Pilotprojekte wie in Holz-
wickede („H2HoWi“), in Kaisersesch 
(„SmartQuart“), in Linnich („Gelsen-
wasser-Projekt“) und im Markt Ho-
henwart („H2Direkt“) zeigen, dass 
das Heizen mit 100 Vol.-% Wasser-
stoff nicht länger nur eine Vision ist. 

In Europa können England durch die 
Projekte „Hy4Heat“ und „H21“ und die 
Niederlande mit dem Wasserstoffpro-
jekt von Hoogeveen sogar schon länger 
erfolgreiche Umstellprojekte und ein 
hohes Praxis-Know-how vorweisen.

Dank der Normungsroadmap Wasser-
stofftechnologien und den jeweiligen 
Regelsetzern sind in Deutschland die 
Entwicklungen der Regelwerke eben-
falls auf einem sehr guten Weg. Seit 
August 2023 existiert das „Normen- 
und Regelwerksverzeichnis Wasser-
stofftechnologien“ mit ca. 1.000 be-
stehenden Regelwerken. Hinzu kommt, 
dass die wichtigsten noch ausstehen-
den Standardisierungsbedarfe schon 
unter Änderungen stehen oder mit ho-
her Priorität zur Überarbeitung bzw. 
Neuerstellung zwecks Wasserstoff-
einsatz adressiert wurden. Solange 
entsprechende Regelwerke noch nicht 
freigegeben sind, greifen entsprechend 
erarbeitete Zertifizierungsprogramme 
und dienen somit temporär als Grund-
lage für die Freigabe von Baumuster-

prüfung sowie Anlagen und Bauteilen. 
Somit können Verwendbarkeitsnach-
weise in Pilotprojekten ausgestellt 
werden. Regelwerksseitig kann davon 
ausgegangen werden, dass das Ziel der 
kompletten Umstellung auf Wasser-
stoff zeitnah erreicht wird. Der DVGW 
hat seine vorhandenen Regelwerke für 
Wasserstoff in drei Regelwerksmodu-
len („Gesamt regelwerk“, „Leitungsan-
lagen auf Werksgelände“ sowie „Was-
serstofferzeugung“) zusammengefasst. 
Diese Module stehen seit März dieses 
Jahres zur Verfügung.

Auch unter Sicherheitsaspekten wird 
mit hohem Fokus und Tempo an der 
H2-Umstellung gearbeitet. Allgemein 
existieren bei der ordnungsgemäßen 
Nutzung und Einhaltung der Sicher-
heitsanforderungen aber keine grö-
ßeren Gefahren als bei den herkömm-
lichen Energieträgern. Auf politi-
scher Ebene ist durch die Neufassung 
des Gebäudeenergiegesetz entschie-
den worden, dass seit dem 1. Januar 
2024 in den meisten Neubauten nur 
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noch Heizungen mit 65 Prozent erneuerba-
rer Energie eingebaut werden dürfen.  Bei Vor-
liegen einer kommunalen Wärmeplanung, die 
die Nutzung von Wasserstoff beinhaltet, dür-
fen hierzu auch „H2-ready“-Geräte neu instal-
liert werden. Somit steht der Umrüstung auf 
eine „H2-ready“-Gasheizung auch rein recht-
lich nichts im Weg. Die zu erfüllenden Effi-
zienzanforderungen für die Wärmeversorgung 
der Gebäude können durch den Einsatz klima-
neutraler Gase wie Wasserstoff somit leich-
ter erreicht werden (siehe hierzu auch das 
DVGW-Merkblatt G 800-1 „TRGE-Gebäude“). 
Mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmepla-
nung ist auch ein wichtiger Schritt in Richtung 
einer klimafreund lichen Wärmeversorgung in 
Deutschland gemacht worden. Der Energieeffi-
zienzverband für Wärme, Kälte und KWK e. V. 
(AGFW) und der DVGW unterstützen Kom-
munen mit einem Praxisleitfaden, der Hinweise 
zur Wasserstofftransformation hinsichtlich der 
damit verbundenen Bestands- und Datenana-
lysen liefert und somit die Datengrundlage für 
machbare kommunale  Umsetzungskonzepte 
schafft [11, 14]. P
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